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RS OGH 1977/5/12 7Ob33/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1977

Norm

VersVG §67 Abs1 Satz2

VersVG §156 Abs3

Rechtssatz

Kein Quotenvorrecht des Versicherungsnehmers, sondern anteilige Befriedigung aus einer unzureichenden

Deckungssumme (einer Versicherung des wahren Schädigers), wenn der Haftp:ichtversicherer des ersten

Versicherungsnehmers dessen versichertes Risiko (gegenüber einem weiteren Geschädigten, hier nach EKHG) voll

abgedeckt hat und sein Regreßanspruch nun mit einem weiteren Schadenersatzanspruch seines

Versicherungsnehmers aus einem unversicherten weiteren Risiko konkurriert.
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